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Liebe Gaesdonckerinnen und Gaesdoncker, liebe Eltern, 

nach allem was wir vom Campus aus sehen 
und beurteilen können, sind die ersten Tage 
des Distanzunterrichts ganz gut angelaufen. 
Wir wünschen allen beteiligten Schülerinnen 
und Schülern ebenso wie den Lehrerinnen und 
Lehrern viel Erfolg und wo nötig Gelassenheit 
und Durchhaltevermögen. 

Auch das Internatsleben schwingt sich unter 
den besondernen Vorzeichen und mit einer 
ungewöhnlichen Tagesstruktur in eine Art 
Normalität. Gute Voraussetzungen also, um 
einen nächsten Anreisetermin zu besprechen: 

 
Nächste Anreisemöglichkeit für das Internat 

Am kommenden Sonntag, 17.01.2021 besteht die nächste Anreisemöglichkeit für Schülerinnen und 
Schüler des Vollinternats. Die besonderen hygienischen Vorraussetzungen und Rahmenbedingungen 
haben wir Ihnen bereits im Elternbrief Nr. 25 vom 07.01.2021 erläutert. 

Wesentliches Element der Anreise in das Internat ist eine Freitestung durch zwei aufeinanderfolgende 
Schnelltests.  

Ist der Erst-Test bei Anreise negativ, kann die Schülerin/der Schüler den Campus betreten und sich dort 
frei bewegen. Während der ersten 5 Tage gilt für neu angereiste Schülerinnen und Schüler eine 
permanente Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (MNB) und des Abstandhaltens. 
Ein gegenseitiges Besuchen auf dem Zimmer ist nicht möglich. 

Ist auch der Folge-Test nach 5 Tagen negativ, gilt die Schülerin/der Schüler als freigetestet. Damit kann 
sie/er sind als Teil der Hausgemeinschaft ohne Einschränkungen (ohne Abstand und ohne Maske) frei 
auf dem Gelände bewegen. 

Die Schnelltests werden in Kooperation mit örtlichen Arztpraxen direkt auf dem Gaesdoncker Campus 
organisiert und durch qualifiziertes medizinisches Personal durchgeführt. Für jede Testung wird das El-
ternkonto mit € 39 belastet. 
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Bitte beachten Sie für die Anreise am Sonntag, 17.01.2021 die folgende Verfahrensweise: 

• Die Anreise erfolgt zwischen 18.00 und 19.00 Uhr. 
• Die Anfahrt ist nur über den Hauptparkplatz möglich. 
• Bitte begeben Sie sich nach Ankunft zuerst in die Musikschule. Dort wird der erste Schnelltest 

durchgeführt. Anschließend warten Sie auf dem Parkplatz, bis das Testergebnis vorliegt. (ca. 15 
Minuten) 

• Bei negativem Testergebnis melden Sie Ihr Kind anschließend in der Verwaltung an. Dort geben 
Sie bitte das Testzertifikat und den ausgefüllten Anreisebogen ab. Bitte betreten Sie sowohl die 
Musikschule als auch die Verwaltung wie gewohnt nur einzeln bzw. als Kleinfamilie und halten 
Sie dabei den Mindestabstand von 1,5m zu anderen Personen ein. 

• Nach der Anmeldung verabschieden Sie sich bitte von Ihrem Kind. Das Betreten des Campus 
für Eltern ist derzeit leider nicht möglich. 

Bitte halten Sie sich an die oben genannten Zeiten. Nach 19.00 Uhr ist kein Arzt mehr für eine Testung 
auf dem Campus!  

Zur Planung bitten wir Sie auch dieses Mal um eine Rückmeldung bis Freitagabend 18.00 Uhr direkt per 
E-Mail an den Internatsleiter unter gysbers@gaesdonck.de.  

Die nächste Anreisegelegenheit besteht voraussichtlich am Sonntag, 24.01.2021. 

 
Kostenerstattung Tagesinternat und Oberstufenexternat 

Während für unsere Vollinternatsschülerinnen und -schüler seit Montag dieser Woche wieder eine vol-
lwertige Internatsbetreuung mit Studier-Zeiten, Campus-Angeboten und Freizeitmöglichkeiten zur Ver-
fügung steht, sind die Besuchsformen des Tagesinternats und des Oberstufenstufenexternats un-
mittelbar vom Präsenzunterricht abhängig. Für Schülerinnen und Schüler dieser beiden Besuchsformen 
gibt es daher zur Zeit weder ein Betreuungs- noch ein Verpflegungsangbot.  

Daher möchten wir betroffenen Eltern für den Monat Januar das gleiche Abrechnungsmodell anbieten, 
welches bereits nach den Osterferien des vergangenen Schuljahres für den ersten Lockdown mit den 
beiden Vorsitzenden des Internatsgremiums vereinbart wurde: 

Die Elternbeiträge für die jeweiligen Besuchsformen setzen sich – in unterschiedlichen Gewichtungen 
– aus drei Posten zusammen: den Betreuungskosten, den Verpflegungskosten und den Unterbrin-
gungskosten. Dieser Split ist die Basis für alle Eltern, welche die Tagesinternatskosten steuerlich geltend 
machen möchten und ist vom Finanzamt Kleve so geprüft und festgelegt. Alle drei Positionen bestehen 
dabei aus variablen Kosten (Einkauf, Lebensmittel etc.) und Personalkosten. Der Punkt „Unterbringungs-
kosten“ umfasst dabei alle Elemente des Gebäudeunterhalts, der Reinigung, Energiekosten etc. (also 
sozusagen die „Raummiete“), die zum größten Teil unabhängig von der Nutzung dennoch anfallen.  

Gemeinsam mit den Elternvertretern hatten wir uns seinerzeit darauf geeinigt, die Anteile für Betreuung 
und Verpflegung für die Zeit des Lockdowns zu 100% zu erstatten. Die angefallenen Personalkosten, 
und damit den größten Anteil, trägt die Stiftung Collegium Augustinianum Gaesdonck. Bezüglich der 
Unterbringungskosten werden wir für die variablen Kosten (Energie, Wasser etc.) 1/3 der Anteile zurück-
erstatten. Damit ergibt sich folgende Rechnung: 

 Kostenart Gewichtung Kostenanteil Erstattung % Erstattung 
      
a) Tagesinternat Betreuung 26,97% 148,34 € 100% 148,34 € 
 Verpflegung 18,29% 100,60 € 100% 100,35 € 
 Unterbringung 54,74% 301,07 € 33% 99,35 € 
   550,00 €  348,28 € 
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b) Oberstufenexternat Betreuung 25,99% 42,36 € 100% 42,36 € 
 Verpflegung 35,49% 57,85 € 100% 57,85 € 
 Unterbringung 38,52% 62,80 € 33% 20,73 € 
   159,00 €  120,94 € 

Diese Erstattung wird rückwirkend für den Januar mit dem Einzug des Monats Februar verrechnet. 
Eventuelle Erstattungen für folgende Monate werden wir – falls notwendig – abhängig von der aktuellen 
Entwicklung festlegen. 

Wir hoffen, dass Sie diese Vorgehensweise als fair und solidarisch empfinden. 

Gleichzeitig bitten wir erneut um die gleiche Solidarität auch von Ihrer Seite, damit wir am Ende dieser 
Krise wieder in bewährter Weise gemeinsam Sorge tragen können für eine exzellente Bildung Ihrer Kin-
der. Während des ersten Lockdowns hatten die Internats-Elternvertreter dazu aufgerufen, den erstatte-
ten Betrag oder auch Teile davon als Spende an unsere Stipendienstiftung zurückzugeben (IBAN DE12 
4006 0265 0002 0458 02). Diese Anregung greifen wir auch dieses mal mehr als gerne auf. Wenn Sie 
hier helfen möchten, stellen wir Ihnen gerne eine Spendenquittung aus! 

 
Notbetreuung 

Nach wie vor sind alle Eltern dazu aufgerufen, ihre Kinder – soweit möglich – zu Hause zu betreuen, um 
so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Soweit Ihnen dies nicht möglich ist, bieten wir für 
die Schülerinnen und Schüler der Sexta und der Quinta aber natürlich weiterhin eine Notbetreuung an. 
Für Schülerinnen und Schüler des Tagesinternates erstreckt sich diese bei Bedarf auch auf die 
Nachmittage. Aus Gründen der Planungssicherheit bitten wir Sie erneut, eine eventuell erforderliche 
Betreuung mit dem hier verlinkten Formular jeweils bis Freitag 18.00 h für die darauffolgende Woche per 
E-Mail an poststelle@gaesdonck.de anzumelden. Sollte sich nach dieser Frist noch ein kurzfristiger 
Bedarf ergeben, finden wir sicherlich auch eine Lösung. Bitte geben Sie Ihren Kindern zur Notbetreuung 
Arbeitsmaterialien und - falls vorhanden – ein Endgerät zur Teilnahme am Digitalunterricht mit. (Eine 
begrenzte Anzahl von Laptops steht zur Verfügung.)  

Bitte beachten Sie, dass die Busse in den Zeiten des ausgesetzten Präsenzunterrichtes nicht fahren.  

 

Bitte bleiben Sie gesund! Mit freundlichen Grüßen vom Gaesdoncker Campus 

 
Dr. Markus Oberdörster  Doris Mann  Michael Gysbers 
Direktor   Schulleiterin  Internatsleiter 
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